
 

Begriffsbestimmungen für Bodenkunde 

und Bodenschätzung  - schmückendes 

Beiwerk oder notwendiges Übel? 

Hans-Jürgen Ulonska1 

Zusammenfassung 
Gesetzliche bzw. verordnete Begriffsbe-

stimmungen, sind im bodenkundlich über-

greifenden Gesamtkontext beispielhaft zu-

sammengestellt worden. Damit ist wieder-

holt festzustellen, dass es gemäß 

BBODSCHG (1998) weiterhin an einer bun-

desweit und regional gleichwertig vergleich-

baren sowie vollzugstauglichen übergrei-

fenden Definitionen - nicht nur der Begriffe 

Boden und (mineralische) Bodenart (im Ein-

zelgepräge) – mangelt (ULONSKA ET KRET-

SCHMER 2001). 

Derzeit haben auf nationaler Eben Grundla-
gen der amtlichen Bodenschätzung und -
bewertung mit belastbaren Bodendaten zur 
Ableitung justiziabler Kennwerte (bspw.: mi-
neralische Korngrößenzusammensetzun-
gen und Nährstoff- bzw. Schwermetallge-
halte) noch nicht vollumfänglich Eingang in 
subsidiär rechtssicheren  Vollzug von Bo-
den-, Gewässer-, Klima-, Natur- und Strah-
lenschutz gefunden.  
 
Aus diesem Grund erschien es notwendig, 

das Vortragsthema breit anzugehen. Beim 

Vollzug kann über Bodeninformationssys-

teme nach GESETZENTWURF (2007) i. V. m. 

BODSCHÄTZG (2019), VERORDNUNG (2014) 

und VR BODSCHÄTZG (2021) allein durch die 

Vereinheitlichung der mineralischen Kör-

nung des Feinbodens bzw. -sedimentes 
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und davon abhängiger Kenn- bzw. Schätz-

werte (bspw.: nutzbare Feldkapazität und 

natürliche Gehalte) viel erreicht werden.  

Bodenkundliche Grundlagen, basierend auf 
empirischen (in situ) bzw. wissenschaftli-
chen Erkenntnissen (Messungen, Modellie-
rungen) und sind unabdingbare Bestand-
teile bodenfunktionsübergreifender mehr-
dimensionaler Zusammenhänge.  
 
Die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft 
und der Bundesverband Boden e. V. stellten 
in ihrem Memorandum FELDBODENKUNDE 

(2012, 1) mit großer Besorgnis gemeinsam 
fest: " ..... dass die Feldbodenkunde in 
der Lehre und Forschung an Universitä-
ten und Hochschulen, aber auch in der 
Ausbildung außerhalb der Hochschulen 
an Bedeutung verliert. Praxisnahe For-
schung erfährt oftmals eine geringere 
Wertschätzung als Methodenentwick-
lung und Grundlagenforschung. Auch 
die Offizialberatung richtet sich häufig 
nur noch wenig an feldbodenkundlichen 
Inhalten aus.“ In diesem Spannungsfeld 
bestehen anhaltende Widersprüche oder 
haben sich i. V. m. bodenkundlichen Daten 
und verordneten Kennwerten - insbeson-
dere auf nationaler Ebene - offenbart 
(ULONSKA 2021).  
 
Im Kreuzungsbereich von Wissenschaft 

und Rechtssetzung i. V. m. nach außen be-

lastbarem Vollzug ist es unabdingbar, wei-

terhin nach Gemeinsamkeiten zu suchen 

und Lücken zu schließen (bspw.: ULONSKA 

2014, 51). Insbesondere auf Ebene der eu-

ropäischen Union (EU) und auf kommunaler 

Ebene (BEKANNTMACHUNG 2022) wurden in 

amtlichen Dokumenten gravierende Be-

griffsverwirrungen beim Gebrauch von Bo-

denart und Bodentyp festgestellt. Dazu ge-

hören zweifelsfrei grundsätzliche Verständi-

gungen mit im Ergebnis eineindeutiger und 

gleichwertig vergleichbarer Methoden im 

Labor. 

Tagungsbeitrag: Jahrestagung der 
Deutschen Bodenkundlichen Gesell-
schaft „Böden – divers & multifunktio-
nal“, 3.-8. September 2023, Halle, Kom. 
V der DBG, K 5.1 
Berichte der DBG (nicht begutachtete 
online Publikation) 
http://www.dbges.de 
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Die Exkursion der AG Bodenschätzung und 
Bewertung am 08. September 2023 in der 
DBG hat in diesem Kontext einen weiteren 
wesentlichen Beitrag geleistet (ABRAHAM ET 

AL.  2023; Abb. 1 und 2) 
 
Im Rahmen einer vorläufigen Bestandsauf-
nahme und mit Blick auf einen erneuten eu-
ropäischen Anlauf (VORSCHLAG 2023), sind 
zielführende Vorschläge bestimmter Be-
griffe unterbreitet worden (ULONSKA 2023). 
                            
Schlüsselworte: Begriffsbestimmungen, 

Bodenbewertung, -kunde, -schätzung, -

schutz. 

Veranlassung und Zielrichtung 
Fehlende bzw. mangelnde interdisziplinäre 

Zusammenarbeit führten zur Veranlassung, 

das Thema zu bearbeiten.  

Der zweite Entwurf einer europäischen Bo-

denschutzrichtlinie entfaltete gemäß VOR-

SCHLAG (2006) keine rechtliche Bindung 

(BÜCKMANN 2006). Die Kommission konnte 

sich nicht auf eine Bodenrahmenrichtlinie 

einigen und zog ihren Vorschlag zurück 

(RÜCKNAHME 2014). Anschließend wurde er-

neut eine EU-Bodenstrategie vorgeschla-

gen (MITTEILUNG 2021). Zuvor ist in 

Deutschland empfohlen worden, den Ent-

wurf eines Arbeitsblattes zur Bodenfunkti-

onsansprache zurückzuziehen.  

Die Kommission hat am 5. Juli 2023 einen 

erneute VORSCHLAG (2023) für eine Richtli-

nie zur Bodenüberwachung vorgelegt. Da-

bei handelt es sich um geteilte Zuständig-

keit zwischen Europäischer Union (EU) und 

den Mitgliedstaaten. Damit aus Sicht der 

EU nach Art. 1 Abs. 1 (VORSCHLAG 2023, 37) 

nunmehr bis 2050 gesunde Böden erreicht 

werden sollen, handeln die Mitgliedstaaten 

nach dem Subsidiaritätsprinzip. Die Kom-

mission beschloss zuvor, das Vertragsver-

letzungsverfahren gegen die Bundesrepub-

lik Deutschland zur Umsetzung der Nit-

ratrichtlinie einzustellen. 

 
2 Ein wesentlicher Vorzug der Gauß-Krü-
ger-Koordinaten besteht darin, dass man 
bei Nutzungen (bspw.: Lokalisierung ver-
ordneter Musterstücke) wegen der nur 3° 

Die Aussagen von GINZKY (2009, 249): “ Ziel 
des deutschen Gesetz- und Verord-
nungsgebers muss es nun sein, wenigs-
tens in Deutschland ein einheitliches 
Umweltqualitätsnormenregime aufzu-
stellen, um eine weitere … Verkomplizie-
rung zu vermeiden. “ bestätigen mit Blick 
auf die bewährte amtliche Bodenschätzung 
Veranlassung und Zielrichtung der hier dis-
kutierten Problematik. Diese Aussage deckt 
sich mit der Einschätzung von ROTHSTEIN 

(2003), dass zu wenig fachübergreifende 
Zusammenarbeit von Naturwissenschaft-
lern, Juristen und Ökonomen erfolgte.  
 
In Deutschland existieren für den Vollzug 
des BBODSCHG (1998) weiterhin keine 
fachrechtsübergreifend belastbaren Vorga-
ben. KÖNIG (2023) hat auf abzubauende De-
fizite bei der anstehenden Novellierung des 
BBODSCHG hingewiesen. VORDERBRÜGGE 

(2022) hat Vorschläge zur Konkretisierung 
von Begriffen im Rahmen „Gute fachliche 
Praxis in der Landwirtschaft“ (BBODSCHG 
1998) unterbreitet. 
 
In diesem gesteckten Rahmen helfen auf 
belastbare Bodendaten (bspw.: Tab. 1 und 
2) gestützte Bewertungen, geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen und umzusetzen. Zwi-
schenzeitlich ist - nicht nur in Folge einer auf 
kommunaler Ebene beispielhaft ausge-
wählten BEKANNTMACHUNG (2022) - Un-
kenntnis geltenden Rechts zutage getreten. 
 

Ergebnisse 

Im Rahmen einer vorläufigen Bestandsauf-

nahme (ULONSKA 2023) mit Blick auf jüngste 

europäische Vorgaben (s. o.) und prüfungs-

würdige nationale Aktivitäten (ERSATZBAU-

STOFFV 2021), sind Vorschläge für Begriffe 

unterbreitet und begründet worden, von de-

nen einige zu nennen sind: 

- Boden (BBODSCHG 1998; 
BODSCHÄTZG 19342, 1976, 1995, 
2007, 2019, 2021 i. V. m., VERORD-

NUNG 2014 und VR BODSCHÄTZG 

breiten Meridianstreifen auf einen Maß-
stabsfaktor (0,9996= 40cm/km) verzichtet. 
Zudem bauen: „Sehr viele amtliche topo-
grafische Kartenwerke, insbesondere 



2021; BUNDESMINISTERIUM DER FINAN-

ZEN S. A. [2023]; GAPKONDV 2022; 
GERZABEK ET AL. 2022; GLEICHLAU-

TENDER ERLASS (2011)3; HORN 2002; 
LFGB 2021; LORENZ ET AL. 2023; 
NESTROY 2015; VORSCHLAG 2023; 
ULONSKA 2023, 2013; UVPG 2021; 
VERORDNUNG 2013, 

- Bodenartendreieck (FIEDLER  ET 

REIßIG 19644 i. V. m. Tab. 2), 
- Bodentextur (ULONSKA 2023), 
- Durchwurzelungstiefe (Rhizo-

sphäre) (ULONSKA 2023), 
- Feldkapazität  (ARBEITSGEMEIN-

SCHAFT FORSTEINRICHTUNG 2016), 
- Gute fachliche Praxis in Land- und 

Forstwirtschaft (ULONSKA 2023) und 
- Wiedernutzbarmachung (BBERGG 

19805 i. V. m. THÜRBGZUSTVO 2021; 

ULONSKA 2023). 

Beispielhaft ausgewählte Vorschläge von 

Begriffen werden zur Diskussion gestellt: 

Bodentextur:  

ist die relativ e Häufigkeit der abgegrenzten 

nichtsynthetischen mineralischen Texturen: 

Sand, Lehmsand und Ton mit den anteiligen 

Korngrößengemischen: Grobsand, Fein-

sand+Staubsand und abschlämmbare Teil-

chen (Masse in Prozent) und Grobboden 

(Volumen in Prozent bzw. Masse in Pro-

zent) in natürlich gewachsenen Ober- und 

 

großer und kleiner Maßstäbe ….. auf 
dem Gauß-Krüger-koordinatensystem 
auf.“ (GAUß-KRÜGER-KOORDINATENSYSTEM, 
2023). 

3 Nach diesem Erlass gelten Allgemeine 
Grundsätze zur Abgrenzung der einzelnen 
Tätigkeiten für den Boden nach WIEGAND 

(2022, 376): „ (1) 1Land- und Forstwirt-
schaft ist die planmäßige Nutzung der 
natürlichen Kräfte des Bodens zur Er-
zeugung von Pflanzen und Tieren sowie 
die Verwertung der dadurch selbstge-
wonnenen Erzeugnisse. 2Als Boden i. S. 
d. Satzes 1 gelten auch Substrate [sic!; d. 
Verf.] und Wasser. „. Hier wird die bereits 
zitierte Aussage von GINSKY (2009, 249) i. 
V. m. der Feststellung von ROTHSTEIN 

(2009) wiederholt bestätigt, dass zu wenig 

Unterböden bis zu einer für das Pflanzen-

wachstum maßgebenden Tiefe. 

Durchwurzelungstiefe (Rhizosphäre):  

kennzeichnet durchwurzelbare Ober- und 

Unterböden v. a. betroffener land- und forst-

wirtschaftlich sowie weinbaulich nutzbarer 

Böden/Bodenflächen, die von den Pflan-

zenwurzeln in Abhängigkeit von natürlichen 

Ertrags- und Standortbedingungen (Boden-

beschaffenheit, Geländegestaltung und kli-

matische Verhältnisse) bis zu einer für das 

Pflanzenwachstum maßgebenden Tiefe 

durchdrungen werden kann. 

Feldkapazität:  

a) Wassergehalt als Volumenanteil in Pro-

zent, den ein Boden in ungestörter Lage-

rung maximal gegen die Schwerkraft spei-

chern kann (konventionell angegeben als 

Wassergehalt 2 bis 3 Tage nach voller Was-

sersättigung bei freier Drainage und ohne 

Evapotranspiration)  

b) Menge des Bodenwassers, die in Poren 

mit Äquivalentdurchmesser 50µm oder bei 

einer definierten Saugspannung von größer 

pF 1,8 gebunden ist (Volumen-%, Masse-

%, l m
-3

, mm dm
-1

). In manchen Böden kann 

(bodenarten- und lagerungsbedingt) die Un-

tergrenze der FK nach a) im Bereich von pF 

1,8 bis 2,5 liegen. 

fachübergreifende Zusammenarbeit von 
Naturwissenschaftlern, Juristen und Ökono-
men erfolgte.  
4 S. 304, Abb. 54: „ [gleichseitige; d. Verf.] 
Dreiecksschemata für die Einteilung der 
Bodenarten a) [zuvor bereits; d. Verf.] 
nach E. C. TOMMERUP, Verh. I. Kommiss. 
Internat. Bodenkundl. Ges. Paris 1934  
[und wiederholt; d. Verf.] b) nach H. 
KURON, Tagung d. Deutschen Boden-
kundl. Ges. Göttingen 1955 …..  „. 
5 Im Rheinischen Braunkohlenrevier sind 
seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts 
Lößvorkommen mit ertragsreichen Acker-
böden betroffen. DUMBECK (2023) diskutiert 
in diesem Kontext u. a. Rekultivierungsricht-
linien und Vermeidung von Rekultivierungs-
mängeln. 



Nach ERSATZBAUSTOFFV (2021, Art. 5, Abs. 

1, S. 2751 tritt: „ ….. Diese Verordnung  

….. am 1. August 2023 [u. a. mit der auf 

Seite 2750 zitierten und zuvor zurückge-

zogenen privatrechtlichen Norm DIN ISO 

11277:2002-08; d. Verf.] …. in Kraft.“; er-

gänzend dazu (S.2752): „ ….. Die  Bundes-

regierung führt ein wissenschaftlich 

begleitetes Monitoring durch, dass ins-

besondere - eine Bestandsaufnahme ….. 

- die Evaluierung der Werteregelungen 

der Bundesbodenschutz- und Altlasten-

verordnung ….. umfasst und berichtet 

bis zum 1. August 2027 dem Deutschen 

Bundestag über die Ergebnisse.“ - im 

Lichte zielführender Erkenntnisse. 

 Tabelle 1: Einstufung der organischen Substanz6 von Böden7 

Bezeichnung organische Substanz in Masse-% 

sehr schwach humos <1 

schwach humos ≥1,0  <2,0 

humos  ≥2,0  <4,0 

stark humos ≥4,0  <8 

sehr stark humos ≥8 

 
 
Tabelle 2: Mineralische und organische Bodenarten der amtlichen Bodenschätzung8 

Bodenart nach dem Ackerschätzungsrah-
men 

abschlämmbare Teilchen 
 [A] in Masse-% (< 0,01 mm  
Äquivalentdurchmesser) 

Abkürzung 

 

mineralische Bodenarten im Einzelgepräge 

Sand  <10 S 

anlehmiger Sand  ≥10,0  <14,0 Sl 

lehmiger Sand  ≥14,0  <19,0  lS 

stark lehmiger Sand ≥19,0  <24,0 SL 

sandiger Lehm  ≥24,0  <30,0 sL 

Lehm  ≥30,0  <45,0 L 

schwerer Lehm ≥45,0  60 LT 

Ton >60,0  T 

organische Bodenart 

Moor Mo 

 

 
6 Zur Berechnung der jeweiligen organi-
schen Bodensubstanz wird auf Faktor 2 i. V. 
m. §11 Abs. 2 (GAPKONDV 2022) verwie-
sen. Demzufolge sind gleichwertige Verglei-
che von landwirtschaftlich zu forstwirt-
schaftlich nutzbaren Böden/Bodenflächen 
gegeben (ULONSKA 2023). 

7 Modifiziert nach ULONSKA (2023).  
8 Konkludent vereinfacht. Die nach KÖHN 

(1931, 1928) gemessenen und anschlie-
ßend zu bestimmenden Anteile der ab-
schlämmbaren Teilchen, lassen sich prob-
lemlos in Tab. 2 und darüber hinaus 
(ULONSKA 2023). zuordnen. 



Abb. 1: Teilnehmer der Exkursion am Profil: Musterstück Eickendorf M 3107.02: L 1 Lö 100/1049; v. l. 
n. r.: Othmar Nestroy, Michael Steininger und Jens Abraham (Photo: H.-J. Ulonska) 

 
9 ABRAHAM ET AL. (2023, 9-14) i. V. m. VERORDNUNG (2014, 1000). 



 
    Abb. 2: Das Profil10 Eickendorf M 3107.02: L 1 Lö 100/104 am 08. September 2023 (Photo: H.-J.   
    Ulonska) 

 

 
  

 
10 Für Profilbeschreibungen siehe: WITTMANN ET AL. (1998; 54,129). 
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